
Anschrift der Praxis:

       
       
       
       
Vereinbarung über die Rückerstattung von Fortbildungskosten

Zwischen 

 FORMDROPDOWN 

 FORMDROPDOWN 
    
     
in (Anschrift)  
     


     
und 

 FORMDROPDOWN 

 FORMDROPDOWN 


     
in (Anschrift)  
     


     
wird folgende Vereinbarung über eine Rückerstattung von Fortbildungskosten geschlossen:

§ 1

Teilnahme am Fortbildungslehrgang
 FORMDROPDOWN 
 wird in der Zeit vom       bis       an dem Fortbildungslehrgang (ge​naue Bezeichnung der Fortbildung)       in       bei       (Veranstalter) teilnehmen.

Die Teilnahme an diesem Fortbildungslehrgang erfolgt nach übereinstimmender Auffassung der Vertragsparteien im Interesse der beruflichen Fortbildung  FORMDROPDOWN 
.  FORMDROPDOWN 
 gewährt diese Fortbildung in dem Vertrauen, dass die  FORMDROPDOWN 
 diese mit dem Willen in Anspruch nimmt,  FORMDROPDOWN 
 dadurch erworbenen Kenntnisse und Fertig​keiten weiterhin in den Dienst  FORMDROPDOWN 
 zu stellen.  FORMDROPDOWN 
 verpflichtet sich deshalb, nach Beendigung des Fortbildungslehrganges, weitere       Jahre für  FORMDROPDOWN 
 tätig zu sein. 
§ 2

Fortzahlung der Bezüge
 FORMDROPDOWN 
 wird unter Fortzahlung  FORMDROPDOWN 
 Bezüge, die sich nach dem durchschnitt​lichen Arbeitsverdienst der letzten drei Monate (ohne Mehrarbeitsstunden) vor der Frei​stellung errechnen, von ihrer/seiner Arbeit einverständlich freigestellt.

§ 3

Erstattung der Lehrgangskosten
 FORMDROPDOWN 
 wird  FORMDROPDOWN 
 die nachgewiesenen Lehrgangskosten, d. h. die Unterrichtsgebühr, die Übernachtungskosten sowie die Reisekosten (Fahrtkosten) für die in § 1 genannte Fortbildung gegen Vorlage der quittierten Rechnungen und Belege  FORMDROPDOWN 
        FORMDROPDOWN 

§ 4

Ausschluss der Kostenerstattung
Eine Kostenerstattung besteht nicht, wenn und soweit der Arbeitsverdienst und/oder die Kosten von einem Leistungsträger übernommen werden.

§ 5

Erstattungspflicht
Kündigt  FORMDROPDOWN 
 vor Ablauf von       Jahren nach Beendigung des Fortbil​dungs​lehrgangs oder vor dessen Beendigung, ohne dass hierzu ein wichtiger Grund vorlag oder kündigt innerhalb dieses Zeitraumes  FORMDROPDOWN 
 aus personen- oder verhaltensbedingten Gründen, so ist  FORMDROPDOWN 
 verpflichtet, die gem. §§ 2 und 3 genannten Bezüge und Kosten zurückzuzahlen und zwar bei einer Kündigung

a)
während des Fortbildungslehrganges oder vor Ablauf eines Jahres 

nach der Beendigung des Lehrganges i. H. v. 
100 %

(bei einem Lehrgang, der die Dauer von 1 Monat nicht übersteigt, 
und das Gehalt weitergezahlt wird, beträgt die zulässige Bindungs-

dauer höchstens 6 Monate)
b)
nach Ablauf eines Jahres, jedoch vor Ablauf von 1 ½  Jahren i. H. v.
 80 %

c)
nach Ablauf von 1 ½  Jahren, jedoch vor Ablauf von 2 Jahren i. H. v. 
 60 %

d)
nach Ablauf von 2 Jahren, jedoch vor Ablauf von 2 ½  Jahren i. H. v.
 40 %

e)
nach Ablauf von 2 ½  Jahren, jedoch vor Ablauf von 3 Jahren i. H. v.
 20 %.

Anm.: (Je nach Dauer der Bindung der Arbeitnehmerin an die Praxis muss ev. Punkt d) und e) entfernt werden)      

§ 6

Fälligkeit der Rückzahlung
Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses unter den in § 5 genannten Umständen wird der gesamte Rückzahlungsbetrag sofort zur Zahlung fällig und von dem restlichen, der Arbeitnehmerin/dem Arbeitnehmer zustehenden Lohn in Abzug gebracht. Ein nicht ver​rechneter Restbetrag ist ab dem Tag nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses mit 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

     , den      
 FORMDROPDOWN 
:
 FORMDROPDOWN 
:
.........................................................
..........................................................  (Unterschrift  FORMDROPDOWN 
)

(Unterschrift  FORMDROPDOWN 
)
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